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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  20.07.2020 öffentlich 
TOP 14. DSNR.: SR 112/2020 
 
Vergabe Dienstfahrzeug für den ersten Bürgermeister Dr. Fendt 
 

 
Anlage/n: Angebot Mercedes-Benz 

Regelung zur Nutzung  
 
Sachbericht: 
 
In der Sitzung vom 22.06.2020 wurde beschlossen, dass unser erster Bürger-
meister Herr Dr. Fendt sich nach seinen Vorstellungen einen geeigneten Dienst-
wagen selbst aussuchen darf. Die Voraussetzungen sind, dass der Dienstwagen 
bei einem örtlichen Händler beschafft wird und die Leasingkosten für ein rein 
benzinbetriebenes Fahrzeug nicht über 400,00 € und bei einem Fahrzeug mit 
Hybridtechnologie nicht über 500,00 € liegen darf. 
 
Die Wahl fiel auf einen Mercedes-Benz C 200 vom Autohaus Mercedes Gutter 
GmbH aus Weißenhorn. Das Angebot liegt bei und erfüllt die geforderten Krite-
rien. 
 
Zudem soll für das Dienstfahrzeug eine Regelung zur Nutzung aufgestellt wer-
den. Aus Sicht der Verwaltung sollten hierbei folgende Punkte festgehalten wer-
den:  
 
1. Der Vertragsabschluss zum Leasing eines Dienstfahrtzeuges für den ersten 

Bürgermeister der Stadt Weißenhorn erfolgt durch die Stadt Weißenhorn.  
2. Das Dienstfahrzeug wird auf die Stadt Weißenhorn zugelassen.  
3. Die Nutzung des Dienstfahrzeuges ist ausschließlich für den ersten Bürger-

meister vorgesehen. 
4. Die Stadt trägt vollumfänglich die Kosten für das Fahrzeug, d.h. in der Regel 

wird sich dies auf die Kauf- oder Leasingrate, die Steuer, die Versicherung, die 
Kosten für den Kraftstoff sowie auf alle weiteren anfallenden Aufwendungen 
beziehen.  

5. Dem ersten Bürgermeister wird die Nutzung des Dienstfahrzeuges für private 
Fahrten zwischen der Wohnung und der Dienststelle erlaubt. Weitere private 
Fahrten sind nicht erlaubt. Die private Nutzung zwischen Wohnort und Dienst-
stelle erfolgt unentgeltlich mit der Folge der lohnsteuerrechtlichen Behandlung 
des geldwerten Vorteils.  

6. Die Versteuerung des geldwerten Vorteils (für Fahrten zwischen Wohnort und 
Arbeitsstelle) erfolgt nach der pauschalen Methode. Hierbei erfolgt für die 
Fahrten zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte eine nach § 8 Abs. 2 
Satz 3 EStG monatliche Pauschale von 0,03% des auf volle 100 EURO abge-
rundeten Bruttolistenneupreises (zum Zeitpunkt der Erstzulassung zzgl. der 
Sonderausstattung und einschließlich der Umsatzsteuer) für jeden Kilometer 
der einfachen Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Dies bedeutet, 
dass mit der Pauschale von 0,03% pro Entfernungskilometer sowohl die Hin- 
als auch die Rückfahrt abgegolten ist. Eine Saldierung des geldwerten Vorteils 
mit einem möglichen Werbungskostenabzug ist nicht zulässig. Der Werbungs-



kostenabzug muss vom ersten Bürgermeister bei der Veranlagung der Ein-
kommensteuer gesondert geltend gemacht werden. 

 
Beispiel für eine Berechnung:  

Bruttolistenpreis (inkl. Sonderausrüstung, Umsatzsteuer)  43.900,00 € 
Entfernung Rathaus – Wohnung 37 km  
Berechnung 0,03% von 43.900,00 € = 13,17 € 13,17 * 37 km 
Tatsächlicher zu versteuernder Geldwerter Vorteil = 487,29 € 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Die Verwaltung wird damit beauftragt, das beigefügte Leasingangebot in Höhe 
von 369,20 € für einen Mercedes-Benz C 200 vom Autohaus Gutter GmbH zu 
beauftragen, um einen Leasingvertrag zu generieren.  
 
Der Stadtrat beschließt zudem die Regelung zur Nutzung des Dienstfahrzeuges 
des ersten Bürgermeisters für die Amtsperiode 2020 – 2026. Für jede Amtsperi-
ode ist die Entscheidung über die Beschaffung eines Leasingfahrzeuges und die 
Regelung zur Nutzung erneut zu treffen.“  
 
 
   
   
   
Thomas Pieper  Kerstin Lutz 
Bautechniker  2. Bürgermeisterin 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 

Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 
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Regelung zur Nutzung des Dienstfahrzeuges des ersten Bürger-
meisters (Amtsperiode 2020 – 2026 (Stand 7/2020)) 
 
1. Der Vertragsabschluss zum Leasing eines Dienstfahrtzeuges für den ers-

ten Bürgermeister der Stadt Weißenhorn erfolgt durch die Stadt Wei-
ßenhorn.  
 

2. Das Dienstfahrzeug wird auf die Stadt Weißenhorn zugelassen.  
 

3. Die Nutzung des Dienstfahrzeuges ist ausschließlich für den ersten Bür-
germeister vorgesehen. 

 

4. Die Stadt trägt vollumfänglich die Kosten für das Fahrzeug, d.h. in der 
Regel wird sich dies auf die Kauf- oder Leasingrate, die Steuer, die Ver-
sicherung, die Kosten für den Kraftstoff sowie auf alle weiteren anfallen-
den Aufwendungen beziehen. 

 

5. Dem ersten Bürgermeister wird die Nutzung des Dienstfahrzeuges für 
private Fahrten zwischen der Wohnung und der Dienststelle erlaubt. 
Weitere private Fahrten sind nicht erlaubt. Die private Nutzung zwischen 
Wohnort und Dienststelle erfolgt unentgeltlich mit der Folge der lohn-
steuerrechtlichen Behandlung des geldwerten Vorteils.  

 

6. Die Versteuerung des geldwerten Vorteils (für Fahrten zwischen Woh-
nort und Arbeitsstelle) erfolgt nach der pauschalen Methode. Hierbei er-
folgt für die Fahrten zwischen der Wohnung und der Arbeitsstätte eine 
nach § 8 Abs. 2 Satz 3 EStG monatliche Pauschale von 0,03% des auf 
volle 100 EURO abgerundeten Bruttolistenneupreises (zum Zeitpunkt 
der Erstzulassung zzgl. der Sonderausstattung und einschließlich der 
Umsatzsteuer) für jeden Kilometer der einfachen Entfernung zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte. Dies bedeutet, dass mit der Pauschale von 
0,03% pro Entfernungskilometer sowohl die Hin- als auch die Rückfahrt 
abgegolten ist. Eine Saldierung des geldwerten Vorteils mit einem mög-
lichen Werbungskostenabzug ist nicht zulässig. Der Werbungskostenab-
zug muss vom ersten Bürgermeister bei der Veranlagung der Einkom-
mensteuer gesondert geltend gemacht werden. 

 
 
 
______________________ 
Kerstin Lutz  
2. Bürgermeisterin  
 

I. Abdruck zum Anschreiben Dr. Fendt – Dienstfahrzeug  
II. Abdruck 10.0 – Konstituierende Sitzung und Dienstfahrzeug  
III. Abdruck 40.2 – Leasingvertrag  
IV. Abdruck 10.4, 10.5 Versteuerung Geldwerter Vorteil  
V. Abdruck 30.0 Versicherung des Dienstfahrzeuges  
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